
2 MBI.-SDr. Nr. 3 vom 24. Seplember 1985 

2. Aufgaben 101 Stroflenwlntcrdlcnst 

Die Im Abschn. 1.2. Genannten haben Im Aufgaben
und Verantwortungsbereich Ober die Bestimmungen 
der Ordnung vom 15. August 1980 !Ur außergewöhn
Ilche Bedlpgungen Im · Verkehrswesen (Im folgenden 
OAV genannt)l hinaus bel der Vorbereitung und Durch
Iilhrung des StralJenwlnterdlenstes insbesondere fol
gende Aufgaben zu lösen: 
a) 	vorousschauende Planung. rechtze!tige und gewissen

hafte VorbereItung sowie konsequente OurchfUh
rung aller Maßnahmen, die die Befahrbarlrelt ölIent
IIcher Straßen entsprechend den ·Edordernlssen des 
Straßtlnverkehrs slcherstellen; 

b) 	 Berllckslchtlgung allel:" Erfordernisse des WInterdIen
stes elnschlleßllch der Sdtaf[ung not~vendlger Be
stände und Reserven in den FUnrjahr- und Jahres
plänen; 

c) 	 Planung, Vorbereitung und DurchfOhrung der volks
wlrt$chaftlich zweckmäßigsten Schneeschutzmaßnah
men an verwehungsgefährdeten StraßenabschnUten 
auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen dem 
Minister fUr Verkehrswesen und dem Minister fUt • 
Land- Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft vom 
17. Februar 1983 über Schneeschulzanlagen an Ver
kehrswegen (MBI.-SDr. Nr. 2/1984); 

( ) 	Durdlsetzung' der Maßnahmen zur weileren EIn
schränkung des EI'nsatzes chemischer Auftaumlttel 
Im straßenwinterdienst ; 

e) planmäßige · Bevorratung und operative Lenkung der 
Belleferung mit Streugut und Auftaumltteln sowie 

. Anlagen von Reserven fUt die DurchfUhrung des 
straßenwInterdienstes; 

f) Erarbeltung und Aktuallslerung der Elnsatzdokuo 
menle fUr den Straßenwinterdienst; 

g) 	 Festlegung der VerfUgungsbefugnisse !Ur den Einsatz 
der Spezialtechnik und der Rerserven an WInter
dIensttechnIk sowie der BefugnIsse Ober die Fre!
gabe von Materialreserven; I 

h} 	 OurchfUhrung . von Quallflzlerungsmaßnahmen !Ur 
Winterdienstbeauftragte, Schichtleiter, Mitarbeiter In 
den Arbeltsst!iben, .Stotzpunktleiter, Fahrzeugbesnt
zungen u·nd Detreuungspernonal; 

I) 	 EInhaltung der Rechtsvorsd1rlftenund innerd!enst
lichen. Bestimmungen auf den Gebieten des Arbeits-, . 
Gesundhelts- und Brandschutzes ; 

j) 	 Gewährleistung der Versorgung der .W!nterdienst
kräfte; 

k) Sicherung des wirksamsten Einsatzes der vorhande
nen WInterdiensttechnik ; 

. Durchsetzung der ordnungsgemäßen Be<llenung,( Pflege und Wartung der WInterdiensttechnik; 
m)Slcherstellung der unverzUgllchen Reparatur der 

Fahrzeuge und Geräte desWInterdienstes während 
der Wlnterper:lode. 

3. Aufgaben ZU\, Wlntcrfcstmllchung 
In den Betriel:5<m und Elnrichtungcn des Straßenwesens 
sInd dIe Anlagen, AusrUstungen lind Fahrzeuge bIs zur 
Wodle der Wlnterbereltschnft und des Brandschutzes 
so v.orzuberelten, daß tIntel' WInterbedingungen eln
schlleßllch der Tauwetterperiode die Arbellsprozesse 
zur allseitJgeri El'Iilllung der .Aufgaben kontinuierlich 
ablaufen k~nnen und kelne vermeidbaren Schäden aufltreten oder verursacht werC1en. 

Dabei ergeben lilch Insbesondere folgende Maßnahmen: 
a) Wlnler!estmachung der baulichen Anlagen, Insbe

sondere deI:" Arbelts- und Unterkun!tsräume, Garn
. gen und Fahrzeughollen ; ·1 

b) Vorbereitung der Lagerp'lätze sowie FesUegung von 
'Schulzmaßnahmen ZUr Slchel'Ung einer ordnungsge
mäßen Lagerung VOn Streugut und AuHaumltteln; 

c) 	 überprUfung der Funktionsfähigkeit aller Fahrzeuge, 
Masdllnen und GerÄte fiir Ihren Einsatz unter Wln
terbedlngungen; 

wurde den Belrt'fCenden cesondert zugestellt 

d) 	Gewährleistung del' schnellen und schad losen Ablei
tung von Schmelzwasser an BrUckenbauwerken; 

e) 	Sicherung der Funktlonstuchtlgkeit der Gräben und 
DUl'chllisse zur GewährleIstung eines ordnungsge
mäßen Wasserabnusses; 

[) Instandhaltung der Fahrbahnen; 
g) Instandsetzung, Beschaf{ung und Gewährleistung der 

term1ngerechten Aufstellung von Schneezäunen so
wie Pflege von Schneeschutzpflanzungen ; 

h) Herstellung einer ausreichenden Signallsatlon, Ins
besondere durch das Aufstellen von Schneepfählen, 
Warnschlldern und speZiellen Leiteinrichtungen für 
den Winterver:kehr; • 

I) Bereitstellung von SIgnalmitteln In NebeIgebieten; 
j) Festlegung von Umleitungen des Straßenverkehrs 

!Ur frostgefährdete Straßenabschnitte. 

4. Personelle und rnaterlell-teclmlscbe SlcIJerstelluug 

4.1. Die LeIter der Betriebe und Einrichtungen des 
Straßenwesens und der andeten Zweige und Bereiche, 
dIe nach AussdlÖplung der eigenen Möglichkeiten zu
sätzliche Kräfte und technische Mittel fUr den Winter
dienst benötigen, haben 
a} bel den zuständigen örtlichen Räten ihren Bedarf an 

. vertraglLch zu blndenden ICr1Ut~n· und technischen 
Mitteln bts zum 31. Mal eines jeden Jnhres anzu
melden, 

b) 	auf der Grundlage der gemäß § 4 der Anordnung 
vom 14. JunI 1973 über weitere Maßnahmen zur Er
fOllung der staatlichen Aufgaben unter Winterbedin
gungen (GBI. I Nr. 29' S . 286) Von den zuständigen 
örtlIchen Räten bis zum 30. Juni eines jeden Jahres 
zu erteilenden Beauflagung, · bis zum 31. August 
eines· jeden Jahres mit den beauflagten Betrieben 
und EinrIchtungen anderer Zweige und Bereiche 
Verträge abzuschlleßen oder bestehende Verträge zu 
aktualIsIeren. 

4.2. Die Leiter der Betriebe und EinriChtungen des Slra
ßenwesens und der anderen Zweige und Bereiche ha
ben bel der Vorbereitung und DurchWhrung des Slra
ßenwlnterdienstes die KrIterien fUI:" einen optimnlen 
Einsatz der Kräfte und technischen Mittel durchzuset
zen. 

4.3. Die LUr die Beauflagung zusätzlicher Kräfte und 
technischei' Mittel fUr den Straßenwinterdienst zuständi
gen örtlichen Räte haben bel . der Auswahl der zu be
auflagenden BetrIebe und Einricl1tungen anderer Zwe[
ge und Bereiche die vorgesehenen Etnsatzberelehe Im 
Straßenwinterdienst zu berUckslchtlgen, um durch Aus
schöpfung aller territorial gegebenen MöglIchkeiten da
zu beizutragen, daß der Transportau[wand, Insbesondere 
(Ur die Schichtablösung, optimiert und der da(Ur erfor
derliche Verbrauch an Kraftstoffen auf das territorial 
notwendige M.aß gesenkt werden kann. 

1.4. Die zwelgspezlflschen F:estlegungen fUr die vertrag
liche Sicherung der Lelstungen des StraOcnwlnterdlen
stes enthält Anlage 1. 

4.5. Die Freigabe der durch das Ministerium tul:" Ver
kehrswesen gebildeten Zentralen Elnsalzreserve für 
den Straßenwinterdienst er(olgt nuf Weisung des (Ur 
das Straßen wesen zuständIgen Stellvertreters des MIni
sters für· Verkehrswesen. 
Er hat die Standorte und die Grundsäb:e fUr die Orga
nlsntlon deI:" Pflege, Wartung, Instandhall.ung und In
standsetzung sowie !Or die Besefzung der Zen(ralen 
Elnsatiresetve zu bestätigen. 

5. Anwendung chemischer AufiaumlHcl UIII! mlncralJ
scher AbstumpfungsmatcrJllllen Im StraOcliwlntcr
dienst 

5.1. Zur Gewährleistung det I3efnhrbnrkelt der Stmßen 
unter Winterbedinllungen i:;t es erforderlich, cIJemisehe 
Aultaumlttcl, insbesondere· · MnRnelilumchlorfd-Lösun!( 
liowle krlst,llllnes Nntrlumchlorld (nnchstehend Indu
strlesteinsalz gcnnnnt), eln7.u$ct7.cn. 

i · 

I 

http:eln7.u$ct7.cn

